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68. Bekanntmachung 

 

 

Aufhebung der Satzung vom 27.08.91 über die förmliche Festlegung des  

Sanierungsgebietes „Westliche Innenstadt“ 

 

Hiermit wird der nachfolgende Satzungsbeschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 

15.06.23 über die Aufhebung der Satzung vom 27.08.1991 über die förmliche Festlegung 

des Sanierungsgebietes „Westliche Innenstadt“ öffentlich bekanntgegeben: 

 

Der Rat der Kreisstadt Unna beschließt die Satzung zur Aufhebung der am 13.12.1990 vom 

Rat beschlossenen Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Westli-

che Innenstadt“.   

 

Auf Grundlage der Sanierungssatzung wurden Maßnahmen zur Straßenraumumgestal-

tung, Verkehrsberuhigung, Umfeldverbesserung, Gestaltung von Freiräumen sowie Mo-

dernisierung der Bausubstanz beantragt, gefördert und durchgeführt. Die Maßnahmen im 

Sanierungsgebiet sind seit dem Jahr 2000 abgeschlossen. 

 

Der Geltungsbereich der Satzung ergibt sich aus dem dieser Bekanntmachung beigefügten 

Übersichtsplan. 

 

Mit Aufhebung der Sanierungssatzung endet das Sanierungsgebiet „Westliche Innen-

stadt“. Da die Sanierung im vereinfachten Sanierungsverfahren nach § 142 Abs. 4 BauGB 

durchgeführt wurde, erfolgt keine Berechnung von Ausgleichbeträgen.  

 

Rechtsgrundlage: 

§ 235 Abs. 4 i.V.m. § 162 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221), in Verbindung mit § 7 der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-

setzes vom 13.April 2022 (GV. NRW. S. 490). 

 

Unna, den 24.11.2023 

 

 

gez. Dirk Wigant 

Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Hiermit wird der gefasste Satzungsbeschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 

15.06.2023 über die Aufhebung der Satzung vom 27.08.1991 (förmliche Festlegung des 

Sanierungsgebietes „Westliche Innenstadt“) öffentlich bekanntgemacht.  

 

Hinweis: 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit 

dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt.  

 

Unna, den 24.11.2023 

 

 

gez. Dirk Wigant 

Bürgermeister 
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